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1. Allgemeine Angaben 
1.1 Vorhaben 

 
       

1.2 Natura 2000-Gebiete 
 

(bitte alle betroffenen Gebiete 
auflisten) 

Gebietsnummer(n) 

8013342 

Gebietsname(n) 

Kandelwald, Rosskopf und Zartener Becken 

1.3 Vorhabenträger Adresse 

Gemeinde Kirchzarten 
Herr Schmid 
Talvogteistr. 12, 79199 Kirchzarten 

Telefon / Fax / E-Mail 

07661-39353 

t.schmid@kirchzarten.de 

1.4 Gemeinde Kirchzarten  

1.5 Genehmigungsbehörde 
(sofern nicht § 34 Abs. 6 
BNatSchG einschlägig) 

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald  

 

1.6 Naturschutzbehörde  Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 
 

1.7 Beschreibung des 
Vorhabens  

Die Ableitung des Regenwassers aus dem geplanten Gewerbegebiet 
„Fischerrain II“ ist in den Krummbach, der Teil des o.g. FFH-Gebietes ist, 
vorgesehen.  
Hierfür wird zurzeit ein Retentionsbodenfilter geplant (die Eingriffs-Ausgleichs-
Ermittlung und FFH-Vorprüfung werden zu gegebener Zeit ergänzt), der das 
Regenwasser aus beiden Gewerbegebieten, „Fischerrain“ und „Fischerrain II“ 
aufnehmen, reinigen und verzögert in den Krummbach ableiten wird. 

 weitere Ausführungen: siehe Anlage Umweltbericht zum  Bebauungsplan „Gewerbegebiet 
Fischerrain II“, Kirchzarten 

 
2. Zeichnerische und kartographische Darstellung 
 Das Vorhaben soll durch Zeichnung und Kartenauszüge soweit dargestellt werden, dass dessen 

Dimensionierung und örtliche Lage eindeutig erkennbar ist. Für Zeichnung und Karte sind angemessene 
Maßstäbe zu wählen. 
 

2.1  Zeichnung und kartographische Darstellung in beigefügten Antragsunterlagen enthalten 

2.2  Zeichnung / Handskizze als Anlage  kartographische Darstellung zur örtlichen Lage als Anlage 

3. Aufgestellt durch (Vorhabenträger oder Beauftragter): 

Anschrift *  Telefon * Fax * 

Anne Pohla   0761-4769214 0761-4764675 

Diipl.Ing.Freie Landschaftsarchitektin    

Schwimmbadstr. 23  e-mail *   

79100 Freiburg  post@pohla.de 

  * sofern abweichend von Punkt 1.3 
 
 

7.11.2016 (A. Pohla)   
Datum Unterschrift  Eingangsstempel 

Naturschutzbehörde 
(Beginn Monatsfrist gem.  
§ 34 Abs. 6 BNatSchG) 

Erläuterungen zum Formblatt sind bei der Naturschutzbehörde erhältlich 
oder unter http://natura2000-bw.de  "Formblätter Natura 2000" 

  

 

http://natura2000-bw.de/
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4. Feststellung der Verfahrenszuständigkeit  

(Ausgenommen sind Vorhaben, die unmittelbar der Verwaltung der Natura 2000-Gebiete dienen) 
 

4.1 Liegt das Vorhaben 

 in einem Natura 2000-Gebiet   oder 

 außerhalb eines Natura 2000-Gebiets mit möglicher Wirkung auf ein oder ggfs. mehrere 
Gebiete oder auf maßgebliche Bestandteile eines Gebiets? 

 weiter bei Ziffer 4.2 
 

Vermerke der 
zuständigen Behörde 

4.2 Bedarf das Vorhaben einer behördlichen Entscheidung oder besteht eine sonstige 
Pflicht, das Vorhaben einer Behörde anzuzeigen? 

  ja   weiter bei Ziffer 5 

  nein  weiter bei Ziffer 4.3 
 

 

4.3  Da das Vorhaben keiner behördlichen Erlaubnis    oder 
 Anzeige an eine Behörde bedarf, wird es gemäß 

§ 34 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz der zuständigen 
Naturschutzbehörde hiermit angezeigt. 

 

 weiter bei Ziffer 5 
 

Fristablauf: 
       
 

  (1 Monat nach Ein-
gang der Anzeige) 

 

 
 
5. Darstellung der durch das Vorhaben betroffenen Lebensraumtypen bzw. Lebensräume 

von Arten *) 
 Lebensraumtyp (einschließlich 

charakteristischer Arten) oder 
Lebensräume von Arten **) 

Lebensraumtyp oder Art bzw. deren 
Lebensraum kann grundsätzlich durch 
folgende Wirkungen erheblich beeinträchtigt 
werden:  
 

Vermerke der 
zuständigen Behörde 

 

 

 
3260 Flüsse der planaren Stufe Einleitung von Regenwasser aus dem 

geplanten Gewerbegebiet. Das Wasser 
durchfließt vorher den vorgesehenen 
Retentionsbodenfilter (in Planung). 
Beeinträchtigungen sind danach nicht 
wahrscheinlich. 

 

 
3 Fledermausarten:  

Bechstein- und Wimperfledermaus, 
Großes Mausohr (Myotis bechsteinii, 
M. emarginatus, M. myotis) 

Die Arten jagen entlang von Vegetations-
linien. Der Krummbach mit Begleitgehölz ist 
mind. 100 m vom geplanten Gewerbegebiet 
entfernt. Beeinträchtigungen sind  nicht 
wahrscheinlich. 

 

 
Gelbbauchunke Sie besiedelt vegetationsfreie bis –arme 

Kleingewässer, die im betroffenen Gelände 
nicht vorhanden sind. 

 

 Fische und Rundmäuler: 

Groppe und Bachneunauge 

Anpassung an niedrige Wassertempe-
raturen. Das im Sommer potenziell erwärmte 
Regenwasser kühlt sich im Bodenfilter vor 
Einleitung in den Krummbach ab. 

 

 Dohlenkrebs Breites Temperaturspektrum, aber 
Betroffenheit evtl. durch hydrauliche 
Stoßbelastung. Die Einleitung des 
Regenwassers erfolgt zeitlich verzögert, 
eine Betroffenheit ist unwahrscheinlich. 
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 Spanische Flagge Besiedelt blütenreiche Weg- und Waldränder 
und vorgelagerte Wiesen, Betroffenheit ist 
unwahrscheinlich. 

 

 
Hirschkäfer Besiedelt Altholzbestände, keine geeigneten 

Habitate vorhanden. 

 

 
Grünes Gabelzahnmoos  

(=Grünes Besenmoos) 

Wächst bevorzugt auf Baumstämmen in 
Altbeständen in Kalkgebieten, es sind keine 
geeigneten Habitate vorhanden. 

Vorkommen und Beeinträchtigung 
unwahrscheinlich 

 

 
   

 
 

*) Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art an verschiedenen Orten vom Vorhaben betroffen ist, bitte geografische 
Bezeichnung zur Unterscheidung mit angeben. 

 Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art in verschiedenen Natura 2000-Gebieten betroffen ist, bitte die jeweilige 
Gebietsnummer – und ggf. geografische Bezeichnung – mit angeben. 

 
**) Im Sinne der FFH-Richtlinie prioritäre Lebensraumtypen oder Arten bitte mit einem Sternchen kennzeichnen. 
 

 weitere Ausführungen: siehe Anlage  
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6. Überschlägige Ermittlung möglicher erheblicher Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

anhand vorhandener Unterlagen 
 
 mögliche erhebliche 

Beeinträchtigungen 
betroffene 
Lebensraum- 
typen oder 
Arten *) **) 

Wirkung auf Lebensraumtypen oder 
Lebensstätten von Arten (Art der 
Wirkung, Intensität, Grad der 
Beeinträchtigung) 

Vermerke der 
zuständigen Behörde 

 

 

6.1 anlagebedingt     

6.1.1 Flächenverlust 
(Versiegelung) 

              

6.1.2 Flächenumwandlung               

6.1.3 Nutzungsänderung               

6.1.4 Zerschneidung, 
Fragmentierung von 
Natura 2000-Lebensräumen  

              

6.1.5 Veränderungen des (Grund-) 
Wasserregimes  

              

6.2 betriebsbedingt    

6.2.1 stoffliche Emissionen:  
durch Regenwassereinleitung 
in den Krummbach ist eine 
stoffliche Belastung des 
Gewässers grundsätzlich 
möglich. 

3260 Flüsse der 
planaren Stufe, 
Groppe, 
Bachneunauge 
und (potenziell) 
Dohlenkrebs 

Eine stoffliche Belastung wird durch den 
vorgeschalteten Retentionsbodenfilter (in 
Planung) vermieden. 

 

6.2.2 akustische Veränderungen  o.g. 
Fledermausarten 

Jagd v.a. nachts, Lärmemissionen finden 
tagsüber und nur vorübergehend statt, 
Beeinträchtigungen unwahrscheinlich 

 

6.2.3 optische Wirkungen                

6.2.4 Veränderungen des Mikro- 
und Mesoklimas  

              

6.2.5 Gewässerausbau               

6.2.6 Einleitungen in Gewässer : 
thermische und hydraulische 
Belastungen sind  durch 
stoßweise Einleitung von 
erwärmtem Oberflächen-
wasser grundsätzlich 
möglich. 

s.u. 6.2.1 Die stoßweise Einleitung von erwärmtem 
Regenwasser nach sommerlichen 
Starkregen wird durch den vorgeschalteten 
Retentionsbodenfilter  (in Planung) 
vermieden. 
Hydraulischer Stress wird durch die 
verzögerte Einleitung verhindert. 

 

6.2.7 Zerschneidung, 
Fragmentierung, Kollision  

              

6.3 baubedingt     

6.3.1 Flächeninanspruchnahme 
(Baustraßen, Lagerplätze 
etc.) 

             

6.3.2 Emissionen               

6.3.3 akustische Wirkungen s.u. 6.2.2 s.u. 6.2.2  

6.3.4                     

 
*) Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art an verschiedenen Orten vom Vorhaben betroffen ist, bitte geografische 

Bezeichnung zur Unterscheidung mit angeben. 
 Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art in verschiedenen Natura 2000-Gebieten betroffen ist, bitte die jeweilige 

Gebietsnummer – und ggf. geografische Bezeichnung – mit angeben. 
 
**) Im Sinne der FFH-Richtlinie prioritäre Lebensraumtypen oder Arten bitte mit einem Sternchen kennzeichnen.  
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7. Summationswirkung  

Besteht die Möglichkeit, dass durch das Vorhaben im Zusammenwirken mit anderen, bereits bestehenden 
oder geplanten Maßnahmen die Schutz- und Erhaltungsziele eines oder mehrerer Natura 2000-Gebiete 
erheblich beeinträchtigt werden?  
 

 ja  weitere Ausführungen: siehe Anlage 
 

 betroffener  
Lebensraum-
typ oder Art 

mit welchen Planungen oder 
Maßnahmen kann das Vorhaben 
in der Summation zu erheblichen 
Beeinträchtigungen führen ? 

welche Wirkungen sind betroffen? Vermerke der 
zuständigen Behörde 

7.1 s.u.6. 

Vorhandene Einleitungsstelle 
ca. 180 m oberhalb mit bis zu 
15-facher Menge 
einzuleitendem Regenwasser 

Stoffliche Belastung, thermische 
Wirkung, hydraulischer Stress;  
besteht seit vielen Jahren 

 

7.2  

Der geplante Retentionsboden-
filter wird auch das Regen-
wasser aus dem Gewerbe-
gebiet „Fischerrain“ aufnehmen, 
das dann ebenfalls gereinigt, 
verzögert und abgekühlt in den 
Krummbach eingeleitet wird.  

Stoffliche Belastung, thermische 
Wirkung und hydraulischer Stress 
aus dem benachbarten 
Gewerbegebiet „Fischerrain“ 
werden durch Einleitung des 
Regenwassers in den geplanten 
Retentionsbodenfilter vermieden. 

 

7.3     
7.4     
7.5     
     

 
 Sofern durch das Vorhaben Lebensraumtypen oder Arten in mehreren Natura 2000-Gebieten betroffen 

sind, bitte auf einem separaten Blatt die jeweilige Gebietsnummer mit angeben. 

 nein, Summationswirkungen sind nicht gegeben  
 
8. Anmerkungen  

 
(z.B. mangelnde Unterlagen zur Beurteilung der Wirkungen oder Hinweise auf Maßnahmen, die eine 
Beeinträchtigung von Arten, Lebensräumen, Erhaltungszielen vermeiden könnten) 
 

 
Der erwähnte Retentionsbodenfilter für die beiden Gewerbegebiete „Fischerrain“ und Fischerrain II“ ist 
zurzeit in Planung, die Dimensionierung wird mit der Wasserrechtsbehörde abgestimmt. Angestoßen 
wurde die Anlage im Wasserrechtsverfahren für die Einleitung des Regenwassers aus dem 
Gewerbegebiet „Fischerrain“. Ziel ist die Reinigung, verzögerte Einleitung und Abkühlung des 
Regenwassers während des Verweilens im Bodenfilter. Eine stoffliche, thermische und hydraulische 
Belastung des Krummbachs soll dadurch vermieden werden. 
Das Wasserrechtsverfahren für den Retetionsbodenfilter folgt, sobald die angemessene 
Dimensionierung mit der Wasserrechtsbehörde im Landratsamt abgestimmt wurde. Eine Eingriffs-
Ausgleichs-Ermittlung und eine FFH-Vorprüfung (bei Bedarf) wird ergänzt und gleichzeitig eingereicht 
werden. 
 

 
 weitere Ausführungen: folgen mit dem Antrag auf Wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung des 

Regenwassers im Zusammenhang mit dem Retentionsbodenfilter. 
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9. Stellungnahme der zuständigen Naturschutzbehörde  
 

 Auf der Grundlage der vorstehenden Angaben und des gegenwärtigen Kenntnisstandes wird davon 
ausgegangen, dass vom Vorhaben keine erhebliche Beeinträchtigung der Schutz- und Erhaltungsziele 
des / der oben genannten Natura 2000-Gebiete ausgeht. 

 
 Begründung:        
 

 Das Vorhaben ist geeignet, die Schutz- und Erhaltungsziele des / der oben genannten Natura 2000-Gebiets 
/ Natura 2000-Gebiete erheblich zu beeinträchtigen. Eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung muss 
durchgeführt werden.  

 
 Begründung:        
 

 
 
Bearbeiter Naturschutzbehörde (Name, Telefon)  

 
Datum 

 

Handzeichen Bemerkungen 

 

Erfassung in Natura 2000 Eingriffsdatenbank durch: 

 

Datum 

 

Handzeichen Bemerkungen 

 

 
 
Bearbeiter Genehmigungsbehörde (Name, Telefon) 

 

Datum 

 

Handzeichen Bemerkungen 

 

 


